
Ehrenordnung 
 

Der Schützenverein Westendorf von 1848 e.V. ehrt seit langem verdiente Mitglieder aus besonderen 
Anlässen und würdigt ebenso besondere Geburtstage und Jubiläen. Im Interesse einer 
Gleichbehandlung aller Mitglieder wird folgende Ehrenordnung erlassen: 
 
a) Geburtstage:   60 Jahre     Präsent: Zinnteller, Präsentkorb oder  
      70 Jahre     Geschenk, nach individueller Absprache, im 
      80 Jahre     Wert von ca. € 25,00.          
      und alle weitere   5 Jahre    
 

b) Familienjubiläen:  Silberne Hochzeit (25)  Präsent: siehe Geburtstage! 
      Goldene Hochzeit (50) 
      Diamantene Hochzeit (60) 
      Eiserne Hochzeit (65) 
 

c) Vereinsjubiläen:  25 Jahre     Die ununterbrochene Zugehörigkeit zum 
      40 Jahre     Schützenverein wird auf Anmeldung des 
      50 Jahre     Vorsitzenden durch den Kreisverband mit 
      60 Jahre     Urkunde und Anstecknadel geehrt. 
      70 Jahre  
 

d) Ehrungen für  
 besondere Verdienste:  Bronze    Verdienstmedaillen des Schützenvereins, 
       Silber    nach Vorschlägen von Vorstand und   
       Gold     Ehrenrat.    
 

e) Verdienstmedaillen des 
 Kreisschützenverbandes: Bronze    Für besondere Verdienste in der 
       Silber    Vereinsarbeit auf Vorschlag des Vorstandes 
       Gold     und des Ehrenrates 
 

f) Verdienstmedaillen des Niedersächsischen Schützenbundes 
 Auf Vorschlag des Kreisschützenverbandes für besondere Verdienste im Schützenwesen. 

g) Amtsjubiläen: 
 Für verantwortlich leitende Tätigkeit im Schützenverein nach mindestens 10 und allen 5 
 weiteren Jahren mit Urkunde oder ähnlich wertvolle Auszeichnung. 
 

h) Auszeichnung durch Ehrentitel 
 Für Funktionsträger nach Amtsaufgabe und besonderen Verdiensten nach Beschluss durch 
 Vorstand und Ehrenrat. 
 

i) Beförderungen 
 Im Schützenverein gibt es keine Mannschaftsdienstgrade. Beförderung der drei Offiziere nur 
 nach Übereinstimmung von Vorstand und Ehrenrat. Beförderungen werden während des 
 Schützenfestes vorgenommen. 
 

j) Ehrenmitgliedschaft 
 Ehrenmitglied wird, wer eine 50-jährige Vereinszugehörigkeit aufweisen kann. 
 Auszeichnung mit einer Urkunde und einer Ehrennadel (Beschluss der GV v. 15.02.2014) 
 

k) Todesfälle 
Die Hinterbliebenen erhalten € 35,00, übergeben in einer Kondolenzkarte. Es wird vorab 
 telefonisch erfragt, ob eine Teilnahme des Vorstandes an der Beerdigung, eventuell in Uniform, 
 und auch, ob eine Anzeige in der örtlichen Tageszeitung erwünscht ist. Traueranzeige im 
Ortskasten! 

 

Die Ehrenordnung wird von einem Ehrenrat überwacht und eventuell verändert. Der Ehrenrat 
besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und dem Spielmannszugführer! 
Ein Mitglied führt darüber regelmäßig Buch. Grüne Hochzeiten und 50. Geburtstage finden 
vereinsmäßig keine Berücksichtigung. 


